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HYGIENEKONZEPT DES TSV JAHN FREISING BASKETBALL 
 

für den Wiedereinstieg in den Trainings- und Spielbetrieb im Basketball 

 
VEREINS-INFORMATIONEN 
 
Verein:   TSV Jahn Freising Basketball 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vertreten durch: Michaela Ruis, Abteilungsleiterin Basketball 

   Julia Grabenweger, 2. Abteilungsleiterin Basketball 

………………………………………………………………………………………………… 
   (Vorname Name, Funktion) 
 
Mail:   abteilungsleiter@basketball-freising.de  
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon/Handy:   0151 – 21762321 

  0176 – 32475182  

……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
ANSPRECHPARTNER*IN FÜR HYGIENEKONZEPT:  Michaela Ruis, Abteilungsleiterin 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

Mail:   abteilungsleiter@basketball-freising.de  
……………………………………………………………………………………………………. 

 
Telefon/Handy: 0151 – 21762321 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
Sporthalle ggf.  Luitpoldhalle Freising 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

mit Adresse:  Luitpoldstraße 1, 85356 Freising 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

 
……………………………………………………………………………………………………. 
Ort, Datum, Unterschrift 
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Organisatorisches 

1. Durch Vereinsmailings, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website und in den so-

zialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.  

2. Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (hauptamtliches Personal, Trainer, 

Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert.  

3. Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein Platzver-
weis.  

 

Allgemeine Sicherheits- und Hygieneregeln 

1. Alle Regelungen nach dem aktuell gültigen bayerischen Infektionsschutzgesetz (BAYlfSG) sind zu be-

achten und einzuhalten.  

2. Im gesamten Gebäude gilt für die Mitglieder eine Maskenpflicht (Mund-Nasenschutz) und wenn mög-

lich, den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den einzelnen Personen einzuhalten. Ausnahme: 

Personen des eigenen Hausstands. Dies gilt auch in Umkleiden, Toiletten und in den Gängen vor den 
Umkleiden. Ausgenommen bei der Sportausübung! 

3. Der Teilnehmer ist verpflichtet, sich bei Betreten des Gebäudes die Hände zu desinfizieren.  

4. Ausgeschlossen vom Betreten des Gebäudes und Teilnahme am Sportbetrieb sind 

§ Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen 

§ Personen mit COVID-19 ähnlichen Krankheitssymptomen (z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen). 

5. Jeglicher Körperkontakt außerhalb der Trainingsgruppen (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist 

untersagt.  

6. Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen.  
7. Flächen, wie Türklinken, Handläufe und auch die Sanitärräume, werden regelmäßig und konsequent 

durch den Landkreis Freising gereinigt. Die allgemeinen Reinigungsleistungen erfolgen täglich bzw. re-

gelmäßig auf der Basis der aktuell gültigen Vorgaben. 

 

Trainingsbetrieb 

1. Das Training mit Körperkontakt ist zugelassen, sofern in festen Trainingsgruppen trainiert wird.  

2. Es dürfen sich maximal 20 Personen gleichzeitig in einer Halleneinheit aufhalten. 

3. Zuschauer sowie Begleitpersonen sind NICHT erlaubt 
4. Der Übungsleiter muss eine Dokumentation mit Angaben von Name und sicherer Erreichbarkeit (Tele-

fonnummer oder Mail-Adresse) jeder anwesenden Person und Zeitraum des Aufenthaltes führen.  

5. Die einzelnen Listen sind nach jeder Übungseinheit in das bereitgestellte Behältnis zu werfen. 

6. Die Nutzung von Duschen ist untersagt. Die WC-Anlagen stehen zur Verfügung. Umkleiden dürfen nur 

zum Wechseln der Schuhe und Ablegen von Jacken und Mänteln genutzt werden. Die Aufenthalts-

dauer ist auf das Minimum zu begrenzen. Die Teilnehmer sollen bereits in Sportkleidung zur Sporthalle 

kommen. 
7. Die Übungseinheiten einer Trainingsgruppe sind auf maximal 120 Minuten zu beschränken. 
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8. Das Training ist so zu beenden, dass vor der nächsten Trainingseinheit noch 15 Minuten Lüftungsmaß-

nahmen durchgeführt werden können. In dieser Zeit ist die Halle zu verlassen. Nach Möglichkeit sollte 

auch während des Trainingsbetriebs gelüftet werden. 

9. Der zuständige Übungsleiter ist dazu verpflichtet, nach Beendigung der Trainingseinheit dafür zu sor-

gen, dass alle verwendeten Sport- und Ausstattungsgegenstände (Bälle, Matten, Geräte, etc.) gereinigt 

werden.  
10. Nach Beendigung der Trainingseinheit erfolgt eine direkte Abreise der Teilnehmer. 

 

Wettkämpfe 

1. Das Gebäude darf nur von am Spiel beteiligten Personen (Spieler, Schiedsrichter, Kampfgericht und 

Personen mit spielbezogenem Arbeitsauftrag) betreten werden. Zuschauer sind NICHT erlaubt. 

2. Pro Gastmannschaft sind max. 3 Betreuer (Fahrer) zugelassen. Die Personen müssen auf der Spieler-

bank sitzen und werden als offizielle Teambetreuer eingetragen.  

3. Die Tribüne bleibt vorerst geschlossen. Es gibt keinen Verkaufsstand. 
4. Für Personen, die nicht am Spielbetrieb teilnehmen (Kampfgericht, Hygienebeauftragter und weitere 

Funktionäre) gilt Maskenpflicht in der Halle. 

5. Der Übungsleiter muss eine Dokumentation mit Angaben von Name und sicherer Erreichbarkeit (Tele-

fonnummer oder Mail-Adresse)  jeder anwesenden Person (Spieler Heim/Gast Team, Trainer, Schieds-

richter, Kampfgericht und nicht direkt am Spielbetrieb teilnehmenden Personen) und Zeitraum des Auf-

enthaltes führen.  

6. Die einzelnen Listen sind nach jedem Spiel in das bereitgestellte Behältnis zu werfen. 

7. Die Nutzung von Duschen ist untersagt. Die WC-Anlagen stehen zur Verfügung. Umkleiden dürfen nur 
zum Wechseln der Schuhe und Ablegen von Jacken und Mänteln genutzt werden. Die Aufenthalts-

dauer ist auf das Minimum zu begrenzen. Die Teilnehmer sollen bereits in Sportkleidung zur Sporthalle 

kommen. 

8. Umkleiden werden am Spieltag mit der Mannschaftsbezeichnung gekennzeichnet 

§ Zuteilung der Umkleide durch Hygienebeauftragten vor Ort. Die Teams werden vor dem Gebäude 

in Empfang genommen und zu ihren Umkleiden geführt 

§ Keine Vermischung von Teams in den Umkleiden 
§ Den Schiedsrichtern wird eine gesonderte Kabine zur Verfügung gestellt 

§ Es stehen keine Duschen zur Verfügung 

9. Die Spielhalle darf erst betreten werden, wenn die vorangegangene Gruppe diese vollständig verlassen 

hat 

10. Desinfizieren 

§ Die Bälle werden vor dem Warm-up desinfiziert 

§ Der Spielball wird zu Spielbeginn, in der Halbzeit sowie nach dem Spiel desinfiziert 

§ Der Kampfgerichtstisch wird nach dem Spiel vollständig gereinigt 
11. Nach Spielende ist das Gebäude von allen Teilnehmern unter Corona-Sicherheitsregeln (Mundschutz, 

Abstand) schnellstmöglich zu verlassen und es sind 15 Minuten Lüftungsmaßnahmen durchzuführen. 

12. Sollten bei beteiligten Spielern nach ein paar Tagen Corona-Symptome auftreten oder sogar ein positi-

ver Fall auftreten, muss der TSV Jahn Freising umgehend informiert werden. 


